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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 018-2013 

  
 
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Einreicher: Oberbürgermeisterin
Verantwortlich für die Umsetzung: SB Wirtschaft/Beteiligungen

 
 
 
Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2013    
Stadtrat 13.03.2013    

    
 
 
Beschlussgegenstand: 
Besetzung des Aufsichtsrates der Regionalverkehr Bitterfeld-Wolfen GmbH (RVB) 
 
 
Antragsinhalt: 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen entsendet weiterführend bis zum Ablauf der aktuellen Wahlperiode 
des Stadtrates der Stadt Bitterfeld-Wolfen das nachfolgend aufgeführte Mitglied in den Aufsichtsrat der 
Regionalverkehr Bitterfeld-Wolfen GmbH (RVB): 
 
 Herrn Peter Ziehm. 
 
Zur satzungskonformen Weiterführung des Mandates beauftragt der Stadtrat der Stadt Bitterfeld die 
Oberbürgermeisterin in ihrer Funktion als gesetzliche Vertreterin der Stadt Bitterfeld-Wolfen in der 
Gesellschafterversammlung der RVB, die Umsetzung des Beschlusses zu erwirken. 
 
 
Begründung: 
Der Aufsichtsrat der RVB besteht aus 7 Mitgliedern. Gemäß § 8 Abs. 1 Gesellschaftsvertrag der RVB hat die 
Stadt Bitterfeld-Wolfen ein Entsenderecht für 2 Aufsichtsratsmandate. Da die Oberbürgermeisterin gemäß § 
119 GO LSA von Amts wegen im Aufsichtsrat vertreten ist, erstreckt sich das Entsenderecht der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen auf ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrates.  
Laut § 8 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag RVB endet die Amtszeit des Aufsichtsrates mit Ablauf der 
Gesellschafterversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr beschließt, das nach der 
Entsendung beginnt. Erneute Entsendung ist zulässig. 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen entsandte auf Grundlage der ihm laut Gesellschaftsvertrag 
eingeräumten Rechte, neben der gemäß § 119 GO LSA vertretenen Oberbürgermeisterin, mit Beschluss Nr.: 
81-2007 vom 10.10.2007 Herrn Peter Ziehm in den Aufsichtsrat der RVB.  
Das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit ist das Jahr 2011. Die Feststellung des Jahresabschlusses 
2011 nebst Entlastung stand auf der Tagesordnung der Gesellschafterversammlung der RVB am 29.11.2012. 
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Demnach besteht seitens der Stadt Bitterfeld-Wolfen hinsichtlich der Neuentsendung eines 
Aufsichtsratsmitgliedes Handlungsbedarf.  
Entgegen der Regelungen des Gesellschaftsvertrages bezüglich der Beendigung der Amtszeit der 
Aufsichtsräte beabsichtigt die Stadt Bitterfeld-Wolfen als Gesellschafterin der RVB, die weiterführende 
Entsendung des derzeitigen Mandatsträgers Herrn Peter Ziehm im Aufsichtsrat der RVB bis zum Ablauf der 
Wahlperiode des Stadtrates im Jahr 2014. 
Über die avisierte Beschlussfassung des Stadtrates zur Aufsichtsratsbesetzung wurde der RVB schriftlich 
informiert. Herr Ziehm hat seine Bereitschaft erklärt, auch weiterhin im Aufsichtsgremium der RVB 
mitzuwirken.  
Die Oberbürgermeisterin als Gesellschaftervertreterin der Stadt Bitterfeld-Wolfen wird im Zuge künftiger 
Änderungen des Gesellschaftsvertrages der RVB eine Anpassung der Regelung – Dauer der Entsendung der 
Aufsichtsratsmitglieder in Übereinstimmung mit der jeweiligen Wahlperiode der Räte - anregen. 
  
 
Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 
 
GO LSA, Gesellschaftsvertrag der RVB      
  
 
Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer/Jahr)? 81-2007  
 
Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?   keine 
b) aufzuheben? keine 
(Beschlussnummer/Jahr)? 
 
Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 
Landesrecht) 
 

wurde durchgeführt 
ist nicht notwendig 

 
 
Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 
a) einmalig: keine 
b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben) keine 
c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt:       
      
  
 
 
 
 
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 
Vorlagennummer: 018-2013 
 
Anlagen: 
keine 
  
 
 


